
1. Angebote und Aufträge

Angebote sind unverbindlich. Direkt oder durch unsere Vertreter an uns über-
mittelte Aufträge werden erst durch unsere schriftliche Bestätigung oder durch
unsere Leistung verbindlich. Dies gilt auch für mündliche Absprachen. Ein-
kaufsbedingungen des Käufers verpflichten uns nicht, sie werden hiermit wider-
sprochen. Abbildungen, Zeichnungen, Maße und Gewichte, die in unseren
Publikationen enthalten sind, sind unverbindlich, außer sie werden von uns
schriftlich bestätigt. 

2. Preise und Preisänderungen

Unsere Preise sind freibleibend, und verstehen sich in Euro und gelten für
Lieferungen ab Lager Kaufbeuren ausschließlich Verpackung. Bei Preisen für
Wiederverkäufer ist im Inland der jeweils gültige Mehrwertsteuersatz hinzuzu-
rechnen, bei Preisen für Endverbraucher ist die jeweils gültige Mehrwertsteuer
enthalten. Den Preisen liegt der jeweils gültige Lohn- und Materialkostensatz
zugrunde. Sollten sich die Kosten zwischen Auftragsbestätigung und Lieferung
um mehr als 5% erhöhen, behalten wir uns eine Preisanpassung vor

3. Lieferung und Versand

Teillieferungen sind gestattet.

Lieferungen werden stets auf Rechnung und Gefahr des Bestellers durchgeführt
und erfolgen gegen Nachnahme. Abweichungen davon, sowie Lieferung frei
Haus bedürfen einer schriftlichen Bestätigung von uns. Lieferanweisungen des
Bestellers sind für uns nur verpflichtend, wenn sie von uns schriftlich bestätigt
sind. Etwaige Mehrkosten gehen zu Lasten des Bestellers. Liegen uns keine
Versandanweisungen vor, sind uns die Auswahl der Verpackung, die Versandart
und der Versandweg überlassen. 

Uns vorgegebene oder von uns mündlich genannte Liefertermine in Aufträgen
und bei mündlichen Bestellungen sind unverbindlich, außer sie werden von uns
schriftlich bestätigt. Tritt Lieferverzug ein, muss uns der Käufer eine Nachfrist
von 18 Tagen gewähren, danach hat er das Recht den Auftrag schriftlich zu stor-
nieren. Liegen die Gründe für den Lieferverzug in höherer Gewalt begründet,
so tritt kein Lieferverzug ein. Verzugsstrafen, Schadenersatzansprüche oder
Deckungskäufe zu unseren Lasten sind in diesem Fall ausgeschlossen. Solan-
ge der Käufer mit einer Verbindlichkeit in Rückstand ist, ruht unsere Lieferver-
pflichtung. Falls Zweifel an der Zahlungsfähigkeit des Käufers bestehen, sind
wir berechtigt , von dem Kaufvertrag zurückzutreten oder die Erfüllung von Si-
cherheiten abhängig zu machen, oder Vorauszahlung zu verlangen.

Bei Sonderanfertigung sind Mehr- oder Minderlieferungen von 10% zulässig. 

Höhere Gewalt entbindet uns von der Lieferverpflichtung.

4. Zahlung

Lieferungen erfolgen gegen Nachnahme. Sind andere Zahlungskonditionen ver-
einbart, so erscheinen die Zahlungstermine am Ende der Rechnung. Werden
die dort vorgegebenen Zahlungsziele nicht eingehalten tritt automatisch Verzug
ein. Wir sind nach Verstreichen der Zahlungsziele berechtigt, auch ohne weitere
Mahnschreiben ein gerichtliches Mahnverfahren einzuleiten. Bei Überschreitung
der Zahlungsziele sind wir berechtigt Verzugszinsen in Höhe der üblichen Bank-
zinsen zu berechnen. Mahnen wir den Kunden, sind wir berechtigt €10,00
Mahnspesen zu berechnen. 

Entstehen Zweifel an der Zahlungsfähigkeit des Käufers sind wir befugt,
eingeräumte Zahlungsfristen zu widerrufen und sofortige Zahlung zu verlangen.

Gegenüber unseren Forderungen kann kein Zurückbehaltungsrecht geltend
gemacht werden. Aufrechnung ist nicht möglich.

Wechsel und Schecks werden nur nach Vereinbarung zahlungshalber ange-
nommen. Jegliche Spesen gehen zu Lasten des Käufers.

5. Mängelrügen

Berechtigte Beanstandungen gelieferter Ware sind spätestens innerhalb von
8 Tagen nach Warenerhalt mit Angabe der entsprechenden Rechnungs-, bzw.
Liefernummer schriftlich anzuzeigen. Bei berechtigter Mängelrüge sind wir
berechtigt, nach unserer Wahl Nachbesserung oder Ersatzlieferung vorzuneh-
men. Weitergehende Ansprüche des Käufers, namentlich auf Wandlung oder
Minderung, Schadenersatzansprüche oder Folgekosten aller Art sind ausge-
schlossen.

Retouren sind nur nach schriftlicher Genehmigung durch uns zulässig. Damit
für den Kunden keine zusätzlichen Kosten entstehen, veranlassen wir die
Abholung. Unfreie Sendungen werden nicht angenommen.

Keine Sachmängel sind:

a) Unwesentliche Abweichungen in Qualität, Farbe usw.

Aufgrund produktionstechnischer Gründe ist es nicht immer möglich genau die
gleiche Farbe oder den gleichen Effekt zu erzielen. Auch sind manchmal die
Orginalteile vergriffen und erst nach langer Lieferzeit wieder verfügbar. Wir
behalten uns daher vor ähnliche Teile zu verwenden.

b) Farbechtheit von Modeschmuck

Modeschmuck ist nur an der Oberfläche gefärbt oder veredelt (Vergoldet,
rhodiniert oder versilbert). Kommen solcherart behandelte Artikel mit Parfüms
oder Sprays sowie Cremes und Reinigungsmittel, welche Aceton oder Zapon
enthalten in Berührung, kann dies zur Auflösung der Oberfläche führen. Außer-
dem löst unter gewissen Voraussetzungen starke Körpertranspiration die Farbe
oder Veredelung auf. Starke Sonneneinstrahlung wie z. B. im Schaufenster kann
ebenfalls dazu führen. Aufgrund dieser Tatsachen können wir für Farbechtheit
keine Garantie und Haftung übernehmen.

c) Farbechtheit und Naturprodukte

Naturprodukte wie Leder oder Perlmutt unterliegen einer natürlichen Abnut-
zung. So kann z.B. Perlmutt bei Druck brechen oder Leder ausfransen. Auch
sind diese Naturprodukte nur an der Oberfläche gefärbt oder veredelt. Kom-
men solcherart behandelte Artikel mit Feuchtigkeit, Parfüms oder Sprays sowie
Cremes und Reinigungsmittel, welche Aceton oder Zapon enthalten in Berüh-
rung, kann dies zur Auflösung der Oberfläche führen. Außerdem löst unter
gewissen Voraussetzungen starke Körpertranspiration die Farbe auf. Starke
Sonneneinstrahlung wie z. B. im Schaufenster kann ebenfalls dazu führen.
Aufgrund dieser Tatsachen können wir für Farbechtheit, Bruch bei Perlmutt oder
Ausfransung bei Leder keine Garantie und Haftung übernehmen.

d) Abnutzung 

Modeschmuck und Ledergürtel sind Gebrauchsartikel. Bei häufigem Gebrauch
können dabei Abnutzungserscheinungen auftreten. Diese berechtigen nicht zur
Mängelrüge. Falls wir kulanterweise doch Nachbesserung oder Ersatzlieferung
vornehmen ist dies keinesfalls ein Garantieeingeständnis.

e) Sonderverkäufe wie z.B. auf Messen:

Bei Sonderverkäufen wie z.B. der Direktverkauf auf Messen oder bei reduzier-
ter Ware ist ein Umtausch ausgeschlossen. Es gilt gekauft wie gesehen.

Falls uns bei berechtigter Mängelrüge Nachbesserung oder Wandlung nicht
möglich ist können wir auch Wahlweise eine Gutschrift zur späteren Verrech-
nung ausstellen. Hierzu muss uns der Kunde die  der Lieferung zugrunde
liegenden Rechnungs- oder Lieferscheinnummer anzeigen.

6. Eigentumsvorbehalt

Gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung bzw. Wechsel- oder
Scheckeinlösung unser Eigentum. Der Eigentumsvorbehalt gilt auch bei einem
Weiterverkauf an Dritte.

7. Erfüllungsort

Ist der Kunde Kaufmann ist der Erfüllungsort und der Gerichtsstand für beide
Teile Kaufbeuren.

8. Nebenrede und Vertragsänderungen sind für uns nur verbindlich, wenn
Sie von uns schriftlich bestätigt sind.

Sollte eine der vorstehenden Bestimmungen aus Irgendeinem Grunde nicht an-
wendbar sein, berührt dies die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht. Dar-
über hinaus gelten die gesetzlichen Regelungen.

Stand 22. Juni 2003

Allgemeine Liefer- und Zahlungsbedingungen

Mit allen Aufträgen ist die Anerkennung nachstehender Bedingungen verbunden; beide Parteien sind zur Einhaltung derselben verpflichtet.
Für die rechtlichen Beziehungen zwischen dem Käufer und Verkäufer gilt ausschließlich deutsches Recht.


